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Index

21/03 GesmbH-Recht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §27 Abs1 Z1;

EStG 1972 §4 Abs1;

GmbHG §35 Abs1;

GmbHG §82 Abs1;

Rechtssatz

Auch wenn grundsätzlich der gesamte Reingewinn der GmbH (inklusive Gewinnvortrag) an die Gesellschafter zu

verteilen und die Gewinnverteilung der Gesellschaftermehrheit überlassen ist, so bedeutet dies keineswegs die

Zulässigkeit willkürlicher Gewinnverteilung oder Gewinnzurückstellung in der GmbH. Der Beschluß muß nicht nur den

Gleichbehandlungsgrundsatz beachten, er darf auch das Entscheidungsermessen nicht überschreiten. Die

Rücklagenbildung muß im Interesse der GmbH geboten sein. Die ungebührliche, bei vernünftiger kaufmännischer

Beurteilung nicht notwendige Bildung von Rücklagen wäre unzulässig und anfechtbar (Hinweis Reich-Rohrwig, GmbH-

Recht, 196 f). Es wäre gleichheitswidrig, lediglich wegen besonderer Mehrheitsverhältnisse der Generalversammlung

diese Entscheidung mit Wirkung für das Steuerrecht zu entziehen und jeweils den gesamten Gewinn als ausgeschüttet

zu betrachten, ohne daß ein entsprechender Beschluß der Generalversammlung vorliegt.
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